Selbstverpflichtung
Bedeutung und Handhabe 
 
· Mit der „Selbstverpflichtung“ erklären Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit, dass sie Kenntnis haben über die Anforderungen, Verhaltensweisen und Aufgaben, die im Rahmen des „Konzeptes zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung“ definiert sind. 
 
· Mit der Unterschrift verpflichten sich die Mitarbeitenden, die angesprochenen Punkte ernst zu nehmen, die geltenden Standards konsequent einzuhalten und sich nach Kräften für das Wohlergehen der anvertrauten Kinder und Jugendlichen einzusetzen. 
 
· Die „Selbstverpflichtungserklärung“ stellt ein pädagogisches Element dar. Die Unterschrift sollte am Ende eines Gespräches und der Reflexion zu dem Thema stehen. Eine Unterschrift mit ausreichender Beschäftigung mit der Thematik ist notwendig! 

· Eine Unterschrift ohne ausreichender Beschäftigung mit der Thematik wird weder dem Gedanken der Prävention noch der Thematik gerecht. 

· Die Selbstverpflichtung wird 2-fach unterschrieben (1 Exemplar für Mitarbeitende*n plus Beschreibung der Handlungskette, 1 unterzeichnetes Exemplar verbleibt bei Präventionsbeauftragte/r) bzw. in der Personalakte
 
· [bookmark: _GoBack]Neben der Beschäftigung mit der Selbstverpflichtungserklärung wird der Besuch von Schulungen zum Thema „Vermeidung von Kindeswohlgefährdung“ dringend empfohlen. Schulungen hierzu werden sowohl von der Evangelischen Jugend, wie auch vom Kreis oder auch von den Beratungsstellen angeboten. 





